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Anhang 2: Vergütung von Herkunftsnachweisen (HKN) 

für Rücklieferungen, produziert aus erneuerbarer Energie 

 

Gültig ab 01.01.2026 

Dieses Preisblatt gilt für Rücklieferungen von Herkunftsnachweisen (HKN) an das EWS aus 

Energieerzeugungsanlagen (EEA), die den gesetzlichen und technischen Vorschriften entsprechen und fest 

an das Verteilnetz des EWS angeschlossen sind. Es gilt nicht für EEA ausserhalb der hier festgelegten 

Grenzwerte und EEA mit individuellen, vertraglich festgelegten Vereinbarungen. Die Vergütungssätze 

werden jährlich überprüft und gegebenenfalls angepasst. 

 Kleinwasserkraftwerke 

 Photovoltaikanlagen 

 Windenergieanlagen 

 

      Vergütung  

Leistung   Inbetriebnahme HKN 

      Rp./kWh 

        

bis und mit 29.9 kWp alle  1.5 

        

 

 

Tarifzeiten: Einheitstarif 

Die physische Rücklieferung wird auf einem separaten Preisblatt REM geregelt. 
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